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Prüfungskriterien – Leichtathletik 

BA Bildungswissenschaften (FPO SPO-BA 2023) 

Modul: 3 Teilmodul: 3.2.3 

1. Überblick Modul 3 

Insgesamt gibt es im Modul 3 fünf Prüfungsteile: Praktische Prüfung Integrative Sportspiel-

vermittlung, praktische Prüfung Leichtathletik, praktische Prüfung Schwimmen, praktische 

Prüfung Turnen und eine gemeinsame Modulklausur, die auch AKS umfasst. Alle vier prakti-

schen Prüfungen sowie die Klausur sind unabhängig voneinander zu bestehen. Die Modul-

note ergibt sich aus dem Mittelwert der Noten der fünf Prüfungsteile. 

Zur Lehrveranstaltung Leichtathletik gehört ein theoretischer Prüfungsteil im Rahmen der ge-

meinsamen Klausur und die praktische Prüfung Leichtathletik.  

2. Theoretischer Prüfungsteil im Rahmen der gemeinsamen Modulklausur  

Der theoretische Prüfungsteil in der Leichtathletik beinhaltet in besonderem Maße didaktisch-

methodische Grundlagen, besondere Aspekte der Vermittlungspraxis und bewegungs- und 

trainingstheoretische Zusammenhänge. Zu beantworten sind Fragen aus den Bereichen Me-

thodik, Bewegungskriterien/Phasenstruktur der verschiedenen Disziplinen (Hürdensprint, 

Weitsprung, Kugelstoßen, Speerwerfen) sowie Ursachen und Korrektur von Fehlerbildern. 

3. Praktische Prüfung 

Die praktische Prüfung umfasst zwei Demonstrations- und zwei Leistungsprüfungen. Die Note 

ergibt sich als arithmetisches Mittel der vier Teilnoten.   

2.1 Demonstrationsprüfungen  

Es werden zwei technische Demonstrationen gezeigt, die Mindestanforderungen unterliegen.  

1. Demonstration im Hürdensprint; 2 Versuche 

2. Demonstration im Speerwurf oder im Kugelstoßen; 2 Versuche. 

 

Mindestanforderungen  

Disziplin Kriterium Männer und Open Frauen 

Hürdensprint 

Anlauf 11,50 m 11,00 m 

Abstand 7,50 m 6,70 m 

Hürdenhöhe 83,8 cm 76,2 cm 

Anzahl und 

Art und 

Weise 

Es werden mindestens vier Wettkampf- oder Übungs-

hürden (gleicher Abstand, gleiche Höhe) aus dem 

Hoch- oder Tiefstart überlaufen. 

Kugelstoßen 
Gewicht 5 kg 3 kg 

Weite 9 m 7 m 

Speerwurf 
Gewicht 800 g 600 g 

Weite 26 m 20 m 
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2.2 Leistungsprüfungen  

Es erfolgen zwei Leistungsprüfungen. 

1. Laufdisziplin: 100 m (Tiefstart) oder 3000 m (aus dem Hochstart); 1 Versuch.  

2. Weitsprung: 3 Versuche; Sprung aus Zone; der beste, gültige Versuch wird gewertet. 

Notenkriterien 

Note 

100 m [s]* 

 

3000 m [min] Weitsprung [m] 

männlich 

und open 
weiblich 

männlich und 

open 
weiblich 

männlich 

und open 
weiblich 

1,0 12,0 13,9  11:00 13:00 5,80 4,60 

1,3 12,1 14,1 11:01 – 11:14 13:01 – 13:14 5,70 4,50 

1,7 12,2 14,3 11:15 – 11:29 13:15 – 13:29 5,60 4,40 

2,0 12,4 14,5 11:30 – 11:44  13:30 – 13:44  5,50 4,36 

2,3 12,6 14,7 11:45 – 11:59 13:45 – 13:59 5,39 4,29 

2,7 12,8 14,9 12:00 – 12:14 14:00 – 14:14 5,27 4,20 

3,0 13,0 15,2 12:15 – 12:29 14:15 – 14:29 5,15 4,10 

3,3 13,3 15,5 12:30 – 12:44 14:30 – 14:44 5,02 4,00 

3,7 13,6 15,8 12:45 – 12:59 14:45 – 14:59 4,73 3,75 

4,0 14,0 16,2 13:00 – 13:15 15:00 – 15:15 4,60 3,60 

5,0 > 14,0 > 16,2 > 13:15 > 15:15 < 4,60 < 3,60 

* Die Anforderungen beziehen sich auf handgestoppte Zeiten. Bei elektronischer Zeitmessung sind die 

Vorgaben entsprechend anzupassen.  

2.3 Prüfungsregularien 

Die Anmeldung zur Prüfung erfolgt über Studiport. Es werden zwei Prüfungstermine angebo-

ten. Der erste Prüfungstermin liegt direkt nach der Vorlesungszeit. Der zweite Prüfungstermin 

liegt vor dem nachfolgenden Semester (siehe Ankündigung). 

Wiederholungsprüfung 

Im Falle des Nichtbestehens der praktischen Prüfung beim ersten Prüfungstermin kann eine 

Wiederholungsprüfung zum zweiten Prüfungstermin oder in einem nachfolgenden Semester 

mit Prüfungsangebot erfolgen. Für die Wiederholungsprüfung muss eine erneute Anmeldung 

erfolgen. Im Falle der Prüfung in einem nachfolgenden Semester gelten die Prüfungskriterien 

des nachfolgenden Semesters.  

Sonderfall: Möglichkeit der Nachprüfung in einer Disziplin zum zweiten Prüfungstermin 

Im Falle des Nichtbestehens der praktischen Prüfung beim ersten Prüfungstermin kann eine 

Nachprüfung einer Demonstrations- oder Leistungsprüfung beim zweiten Prüfungstermin im 

gleichen Semester im Rahmen des ersten Prüfungsversuchs erfolgen, sofern dies das Beste-

hen der Prüfung ermöglicht. Eine erneute Anmeldung dafür ist über Studiport nicht notwendig. 

Führt die Nachprüfung nicht zum Bestehen der Prüfung gilt die Prüfung als insgesamt nicht 

bestanden. Eine Wiederholungsprüfung ist dann in einem neuen Semester mit Prüfungsange-

bot möglich.  

 


